
 

Anlage 3 
(zu § 4 Absatz 1) 

 
Aufwendungen für Hilfsmittel 

 
 

Abschnitt I 
 

Beihilfefähig sind die angemessenen Aufwendungen von ärztlich verordneten 

Hilfsmitteln, Geräten und Körperersatzstücken, die nachfolgend aufgeführt 

oder die im Hilfsmittelkatalog der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversiche-

rung mit einer Hilfsmittelnummer verzeichnet sind: 

1. Abduktionslagerungskeil, Absauggerät (zum Beispiel bei Kehlkopferkrankungen), 
Allergiebettwäsche (Abschnitt II Nummer 1 ist zu beachten), Adaptionshilfe, Alarmge-
rät für Epileptikerinnen und Epileptiker), Anpassungen für diverse Gebrauchsgegen-
stände (zum Beispiel Universalhalter für Schwerstbehinderte zur Erleichterung der 
Körperpflege und zur Nahrungsaufnahme), Anus-praeter-Versorgungsartikel, Anzieh- 
oder Ausziehhilfe, Aquamat, Armmanschette, Armtragegurt oder -tuch, Assistenz-
hund (zum Beispiel bei Epilepsie) und nachgewiesener GdB von mindestens 80 (Ab-
schnitt II Nummer 3 gilt sinngemäß), Atemmonitor, Atemtherapiegerät, Atomiseur 
(zur Medikamenten-Aufsprühung), Auffahrrampe für Krankenfahrstuhl, Aufrichte-
schlaufe, Aufrichtstuhl, Aufstehgestelle, Auftriebshilfe (bei Schwerstbehinderung), 
Augenbadewanne, -dusche, -spülglas, -flasche, -pinsel, -pipette oder -stäbchen, Au-
genschielklappe, auch als Folie, Autokindersitz für Kinder mit Behinderungen (Ab-
schnitt II Nummer 2 ist zu beachten). 

2. Badestrumpf, Badewannensitz (bei Schwerstbehinderung, Totalendoprothese, 
Hüftgelenk-Luxations-Gefahr oder Polyarthritis), Badewannenverkürzer, Ballspritze, 
Beatmungsgeräte, Bestrahlungsmaske für ambulante Strahlentherapie, Bettnässer-
Weckgerät, Beugebandage, Billroth-Batist-Lätzchen, Blasenfistelbandage, Blinden-
führhund einschließlich Geschirr, Hundeleine, Halsband und Maulkorb (Abschnitt II 
Nummer 3 ist zu beachten), Blindenhilfsmittel (Abschnitt II Nummer 4 ist zu beach-
ten), Blutdruckmessgerät (Abschnitt II Nummer 5 ist zu beachten), Blutgerinnungs-
messgerät (bei erforderlicher Dauerantikoagulation oder künstlichem Herzklappener-
satz), Blutlanzette, Blutzuckermessgerät (Abschnitt II Nummer 6 ist zu beachten), 
Blutzuckerteststreifen (Abschnitt II Nummer 7 ist zu beachten), Bracelet, Bruchband. 

3. Clavicula-Bandage, Communicator (bei dysarthrischen Sprechstörungen), CPAP-
Gerät. 

4. Defibrillatorweste, Dekubitus-Schutzmittel (zum Beispiel Auf- oder Unterlagen für 
das Bett oder den Rollstuhl, Schützer für Ellenbogen, Unterschenkel und Füße, Spe-
zialmatratzen, Keile, Kissen), Delta-Gehrad, Drehscheibe und Umsetzhilfen, Dusch-
sitz oder -stuhl. 

5. Einlagen (orthopädische, einschließlich der zur Anpassung notwendigen Gang-
analyse), Einmalschutzhose bei Querschnittgelähmten, Ekzemmanschette, Elektros-
timulationsgerät, Epicondylitisbandage oder -spange mit Pelotten, Epitrainbandage, 
Ernährungspumpe, Ernährungssonde. 



6. Fepo-Gerät (funktionelle elektronische Peronaeus-Prothese), Fersenschutz (Kis-
sen, Polster, Schale, Schoner), Fingerling, Fingerschiene, Fixationshilfe, Fußteil-Ent-
lastungsschuh (Einzelschuhversorgung). 

7. Gehgipsgalosche, Gehhilfen und -übungsgeräte, Gehörschutz, Gehstützen, Geh-
wagen, Genutrain-Aktiv-Kniebandage, Gesichtsteilersatzstücke (Ektoprothese, 
Epithese), Gilchrist-Bandage, Gipsbett (Liegeschale), Glasstäbchen, Gummihose bei 
Blasen- oder Darminkontinenz, Gummistrümpfe. 

8. Halskrawatte, Hals-, Kopf-, Kinnstütze, Handgelenkriemen, Hebekissen, Heimdia-
lysegerät, Helfende Hand (Scherenzange), Herzschrittmacher einschließlich Kontroll-
gerät, Hilfsgeräte (für Schwerstbehinderte, Ohnhänder u.a.), Hochtongerät, Hörhilfen 
(Abschnitt II Nummer 8 ist zu beachten). 

9. Impulsvibrator, Infusionsbesteck oder -gerät und Zubehör, Inhalationsapparate 
(einschließlich Sauerstoff und Zubehör, jedoch keine Luftbefeuchter, -filter, -wä-
scher), Innenschuh (orthopädischer), Insulinapplikationshilfen und Zubehör (Insulin-
dosiergerät, -pumpe, -injektor), Irisschale mit gefärbter Pupille bei entstellenden Ver-
änderungen der Hornhaut eines blinden Auges. 

10. Kanülen und Zubehör, Katapultsitz, Katheter (auch Ballonkatheter und Zubehör), 
Kieferspreizgerät, Klosett-Matratze für den häuslichen Bereich bei dauernder Bettlä-
gerigkeit und bestehender Inkontinenz, Klumpfußschiene, Klumphandschiene, Klyso, 
Kniekappe/ -bandage, Kniepolster/ -rutscher bei Unterschenkelamputation, Knöchel- 
und Gelenkstützen, Körperersatzstücke (Abschnitt II Nummer 9 ist zu beachten), 
Kopfring mit Stab, Kopfschreiber, Kopfschützer, Korrekturschienen u.ä., Krabbler für 
Spastikerinnen und Spastiker, Krampfaderbinde, Krankenfahrstühle (auch Brems- 
und Schiebehilfen), Krankenstöcke (einschließlich Gehbänkchen mit Zubehör), 
Kreuzgelenkbandage, Kreuzstützbandage. 

11. Latextrichter bei Querschnittlähmung, Leibbinde (jedoch keine Nieren-, Flanell- 
und Wärmeleibbinden), Lesehilfen (Leseständer, Blattwendestab, Blattlesegerät, Auf-
lagestell), Lichtsignalanlage für Gehörlose und hochgradig Schwerhörige, Lifter (Kran-
kenlifter, Multilift, Badhelfer, Krankenheber oder Badewannenlifter), Lispelsonde, Lum-
balbandage. 

12. Malleotrain-Bandage, Mangoldsche Schnürbandage, Manutrain-Bandage, Milch-
pumpe, Mundsperrer, Mundstab/ -greifstab. 

13. Narbenschützer, Neurodermitis-Overall (Abschnitt II Nummer 10 ist zu beachten). 

14. Orthopädische Maßschuhe und Zurichtungen, die nicht serienmäßig herstellbar 
sind (Abschnitt II Nummer 11 ist zu beachten), Orthese, Orthoprothese. 

15. Pavlik-Bandage, Peak-Flow-Meter, Perücke (Abschnitt II Nummer 12 ist zu be-
achten), Pflegebett in behindertengerechter Ausstattung, Peronaeusschiene, Phona-
tor, Polarimeter, Psoriasiskamm. 

16. Quengelschiene. 

17. Rauchwarnmelder für Gehörlose und hochgradig Schwerhörige, Reflektometer, 
Reizstromgerät zur Behandlung der Skoliose, Rektophor, Rollator, Rollbrett, Rutsch-
brett. 



18. Schede-Rad, Schrägliegebrett, Schutzbrille für Blinde, Schutzhelm für Behin-
derte, Schwellstromapparat, Segofix-Bandagensystem, Sehhilfen (Abschnitt II Num-
mer 13 zu beachten), Sitzkissen für Oberschenkelamputierte, Skolioseumkrüm-
mungsbandage, Spastikerhilfen (auch Übungsgeräte), Sphinkter-Stimulator, Sprach-
verstärker nach Kehlkopfresektion, Sprechhilfen (auch elektronische), Sprechkanü-
len, Spreizfußbandage, Spreizhose, -schale, -wagenaufsatz, Spritzen, Stehübungs-
gerät, Stomaversorgungsartikel, Strickleiter (zum Aufrichten und Übersetzen Ge-
lähmter), Stützapparate, Stumpfschutzhülle, Stumpfstrümpfe (und Narbenschützer), 
Suspensorium, Symphysengürtel. 

19. Talocrur (Sprunggelenkmanschette nach Dr. Grisar), Therapiedreirad (Abschnitt 
II Nummer 14 ist zu beachten), Therapiestuhl, Tinnitusgerät, Toilettenhilfen bei 
Schwerbehinderten, Tracheostomaversorgungsartikel (auch Wasserschutzgerät - 
Larchel -), Tragegurtsitz. 

20. Übertragungsanlagen, wenn nach differenzierter fachärztlicher pädaudiologischer 
Diagnostik bei Bestehen einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 
auch eine Einschränkung des Sprachverständnisses im Störschall besteht, Übungs-
schiene, Ultraschallvernebler, Urinale, Urostomiebeutel. 

21. Verbandschuhe (Einzelschuhversorgung), Vibrationstrainer bei Taubheit. 

22. Wasser- und Luftkissen, wasserfeste Gehhilfe, Wechseldruckgerät. 

23. Zyklomat-Hormon-Pumpe. 
 
 

Abschnitt II 
 
Für die nachfolgenden Hilfsmittel gelten zusätzlich folgende Regelungen: 

1. Allergiebettwäsche (Komplettset Encasings) 

Aufwendungen für ein Komplettset Allergiebettbezüge (Kopfkissen, Oberbett- und 

Matratzenbezug) sind bis zu einem Höchstbetrag von 120 Euro (Doppelbetten 240 

Euro) beihilfefähig. 

Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung sind nach einer Mindestnutzungsdauer 

von 

a) zwei Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, 

b) vier Jahren, bei Kindern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und 

c) sechs Jahren bei Personen ab dem 17. Lebensjahr 

beihilfefähig. 

2. Autokindersitz für Kinder mit Behinderung 

Die Aufwendungen für einen behindertengerechten Autokindersitz sind einschließlich 

Zubehör abzüglich eines Eigenanteils von 150 Euro beihilfefähig. 



3. Blindenführhund 

a) Die Anschaffungs- und Ausbildungskosten eines Blindenführhundes sowie die ge-

führten Trainingsstunden zum Umgang mit dem Hund (Nummer 4 Buchstabe b Dop-

pelbuchstabe bb gilt entsprechend) sind beihilfefähig. 

b) Die Unterhaltskosten (unter anderem: Tierarzt, Futter, Kranken- und Haftpflichtver-

sicherungen) sind ohne Nachweis bis zu 140 Euro im Monat beihilfefähig. Werden 

höhere Kosten geltend gemacht, ist die Vorlage von Belegen erforderlich. 

4. Blindenhilfsmittel 

a) Computerspezialausstattung 

Spezialhardware und Spezialsoftware sind bis zu einem Betrag von 3 500 Euro bei-

hilfefähig. Eine gegebenenfalls notwendige Braillezeile (40 Module) ist zusätzlich bis 

zu 5 400 Euro einschließlich aller Zusatzgeräte beihilfefähig.  

b) Blindenlangstöcke und Unterweisung in den Gebrauch von Blindenhilfsmitteln und 

für Training in Orientierung und Mobilität. 

aa) Aufwendungen für die Anschaffung zweier Langstöcke sowie gegebenenfalls 

elektronischer Blindenleitgeräte sind beihilfefähig. 

bb) Aufwendungen für die Unterweisung in den Gebrauch des Langstocks sowie 

Training in Orientierung und Mobilität sind bis zu folgenden Höchstbeträgen beihilfe-

fähig: 

aaa) Einzeltraining ambulant oder stationär in einer Spezialeinrichtung bis zu 100 

Stunden, Mindestdauer 60 Minuten (einschließlich der Vor- und Nachbereitung), je 

Stunde 66,75 Euro. 

bbb) Fahrzeitentschädigung für Fahrten der Trainerin oder des Trainers, je angefan-

gene fünf Minuten 4,42 Euro. 

ccc) Fahrkosten der Trainerin oder des Trainers (0,30 Euro je gefahrenen Kilometer 

bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges; im Übrigen die niedrigsten Kosten eines regel-

mäßig verkehrenden Beförderungsmittels). 

ddd) Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Trainerin oder des Trainers, wenn 

eine Rückfahrt zum Wohnort am Tag des Trainings nicht zumutbar ist, je Tag 26 

Euro. 

Trainiert die Trainerin oder der Trainer an einem Tag mehrere blinde Menschen, sind 

die oben genannten Kosten nur anteilig beihilfefähig. 

cc) Aufwendungen für ein erforderliches Nachtraining (zum Beispiel bei Wegfall eines 

noch vorhandenen Sehrestes oder bei Wechsel des Wohnortes) sind entsprechend 

Doppelbuchstabe bb beihilfefähig. 



dd) Aufwendungen für ein ergänzendes Training an Blindenleitgeräten sind bis zu 30 

Stunden entsprechend Doppelbuchstabe bb beihilfefähig. Aufwendungen für weitere 

Stunden sind beihilfefähig, wenn die Trainerin oder der Trainer oder eine Ärztin oder 

ein Arzt die Notwendigkeit begründet. 

ee) Die entstandenen Aufwendungen sind durch die Rechnung einer Blindenorgani-

sation oder der Trainerin oder des Trainers, die oder der zur Rechnungsstellung ge-

genüber den gesetzlichen Krankenkassen berechtigt ist, nachzuweisen. Wenn Um-

satzsteuerpflicht besteht, erhöhen sich die beihilfefähigen Aufwendungen um die je-

weils gültige Umsatzsteuer. 

5. Blutdruckmessgerät 

Als beihilfefähiger Höchstbetrag wird ein Betrag von 50 Euro festgesetzt. 

6. Blutzuckermessgerät 

Aufwendungen zur kontinuierlichen interstitiellen Gewebezuckermessung mit Real-

Time Messgeräten einschließlich der erforderlichen Sensoren sind bei insulinpflichti-

ger Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedarf, beihilfefähig, 

wenn das Gerät von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Innere Medizin, Endo-

krinologie oder Diabetologie, von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Innere 

Medizin, für Allgemeinmedizin oder für Kinder- und Jugendmedizin jeweils mit der 

Anerkennung „Diabetologie“ oder „Diabetologin oder Diabetologe Deutsche Diabetes 

Gesellschaft (DDG)“ oder mit vergleichbarer Qualifikation oder einer Fachärztin oder 

einem Facharzt „Kinder- und Jugendmedizin mit entsprechender Zusatzqualifikation“ 

verordnet wird. Beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für die notwendige Schu-

lung in der sicheren Handhabung des Gerätes. Die Versorgung mit einem Gerät zur 

kontinuierlichen Gewebezuckermessung schließt die Beihilfefähigkeit der Aufwen-

dungen für ein konventionelles Blutzuckermessgerät (beihilfefähiger Höchstbetrag 

100 Euro) einschließlich der erforderlichen Blutteststreifen nicht aus. 

7. Blutzuckerteststreifen (Glucose-Teststreifen) 

Beihilfefähig je Teststreifen ist ein Höchstbetrag von 0,70 Euro. 

8. Hörhilfen 

Beihilfefähig sind Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO-Geräte), In-dem-Ohr-Geräte (IdO-

Geräte), Taschengeräte, Hörbrillen, Schallsignale überleitende Geräte (C.R.O.S.-Ge-

räte, Contralateral Routing of Signals) und drahtlose Hörhilfen bis zu einem Betrag 

von 1 500 Euro pro Ohr. Mit diesem Betrag sind sämtliche Nebenkosten einschließ-

lich der Aufwendungen einer Otoplastik sowie der medizinisch notwendigen Fernbe-

dienung abgegolten. Die Mindesttragedauer beträgt fünf Jahre. Die erneute Verord-

nung von Hörgeräten vor Ablauf von fünf Jahren bedarf der besonderen Begründung 

und gegebenenfalls der Überprüfung durch eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt. Me-

dizinische Gründe können zum Beispiel fortschreitende Hörverschlechterungen oder 



Ohrsekretionen sein. Technische Gründe ergeben sich aus dem Gerätezustandsbe-

richt der Hörgeräte-Akustikerin oder des Hörgeräte-Akustikers. Für eine Folgeversor-

gung nach Ablauf der Mindesttragedauer nach Satz 3 genügen anstelle der ärztli-

chen Verordnung die Feststellungen einer Hörgeräte-Akustikerin oder eines Hörge-

räte-Akustikers. 

Cochlea-Implantate sind keine Hilfsmittel, sondern sind beihilferechtlich als Körperer-

satzstücke zu behandeln. Der Selbstbehalt nach § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 der 

Beihilfenverordnung NRW gilt hierfür nicht. 

9. Körperersatzstücke einschließlich Zubehör 

Beihilfefähig sind die Aufwendungen für Körpersatzstücke einschließlich Zubehör, 

abzüglich eines Eigenanteils von 30 Euro für Brustprothesenhalter und 60 Euro für 

Badeanzüge, Bodys oder Korseletts für Brustprothesenträgerinnen. 

10. Neurodermitis-Overalls 

Bei an Neurodermitis erkrankten Kindern sind bis zum vollendeten 10. Lebensjahr die 

Aufwendungen für jährlich zwei Neurodermitis-Overalls bis zu einem Höchstbetrag 

von jeweils 80 Euro beihilfefähig. 

11. Schuhe 

a) Aufwendungen für orthopädische Maßschuhe (auch Orthesenschuhe) sind um 

den Betrag für eine normale Fußbekleidung zu kürzen (häusliche Ersparnis). Als Kür-

zungsbetrag sind bei Erwachsenen 70 Euro (für Hausschuhe 30 Euro) und bei Kin-

dern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 40 Euro (für Hausschuhe 20 Euro) anzuset-

zen.  

b) Aufwendungen für orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen sind 

höchstens für zwei Paar Schuhe und ein Paar Hausschuhe pro Jahr beihilfefähig. 

c) Aufwendungen für Spezialschuhe für Diabetiker, abzüglich eines Eigenanteils von 

70 Euro. 

d) Stabilisationsschuhe bei Sprunggelenkschäden, Achillessehnenschäden oder Läh-

mungszuständen (eine gleichzeitige Versorgung mit Orthesen oder Orthesenschuhen 

ist ausgeschlossen). 

12. Perücke 

Aufwendungen für eine ärztlich verordnete Perücke sind bis zu einem Höchstbetrag 

von 1 200 Euro (800 Euro bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) beihilfefähig, wenn 

ein krankhafter entstellender Haarausfall (zum Beispiel: Alopecia areata), eine erheb-

liche Verunstaltung (zum Beispiel infolge einer Schädelverletzung), oder ein totaler 

oder weitgehender Haarausfall (zum Beispiel in Folge einer Chemotherapie) vorliegt. 

Aufwendungen für eine Zweitperücke sind beihilfefähig, wenn die Tragedauer laut 



ärztlichem Attest den Zeitraum von zwölf Monaten überschreiten wird. Eine Ersatzbe-

schaffung ist frühestens nach 24 Monaten möglich; dies gilt nicht, wenn sich bei Kin-

dern vor Ablauf dieses Zeitraums die Kopfform geändert hat. 

13. Sehhilfen (Brille, Kontaktlinsen) 

a) Aufwendungen für die Erstbeschaffung einer ärztlich verordneten Brille oder von 

Kontaktlinsen, Entspiegelung und Härtung sind in angemessenem Umfang beihilfefä-

hig. Aufwendungen für höherbrechende Gläser und eine Superentspiegelung sind ab 

6 Dioptrien beihilfefähig.  

b) Als angemessene Kosten einer Erst- oder Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen 

(Jahres-, Monats-, Tages- oder Einmallinsen) gelten die Aufwendungen für Dauerlin-

sen in einem Zeitraum von 24 Monaten (170 Euro je Auge). Dies gilt nicht, wenn 

aa) Wegwerf- oder Einmallinsen nach ärztlicher Begründung als Verbandlinse oder 

Medikamententräger benötigt werden, 

bb) auf Grund von Brechungsfehlern, die progressiv verlaufen, die Linsen mehrfach 

im Jahr durch stärkere Linsen ersetzt werden müssen oder 

cc) ein häufiger Austausch der Linsen aus anderen medizinischen Gründen zwin-

gend indiziert ist. 

c) Sind Kontaktlinsen verordnet oder gewählt worden, sind daneben die Aufwendun-

gen für eine Brille nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen des zeitweisen 

Unterbrechens der Tragedauer von Kontaktlinsen (in Fällen ab 8 Dioptrien, des irre-

gulären Astigmatismus, der Anisometropie ab 2 Dioptrien) beihilfefähig.  

d) Bei einer Ersatzbeschaffung besteht ein Wahlrecht für die Verwendung einer Brille 

oder von Kontaktlinsen. Der Wechsel von einer Brille zu Kontaktlinsen oder von Kon-

taktlinsen zu einer Brille ist aus schwerwiegenden medizinischen Gründen (augen-

ärztliche Begründung erforderlich) jederzeit beihilferechtlich möglich. 

e) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Sehhilfen sind bei Personen, die 

das 14. Lebensjahr vollendet haben, bei einer Änderung der Sehschärfe um mindes-

tens 0,5 Dioptrien (sphärischer Wert) beihilfefähig. Bei gleichbleibender Sehschärfe 

sind die Aufwendungen einer Ersatzbeschaffung von Kontaktlinsen nach zwei Jahren 

bis zu 170 Euro je Kontaktlinse und nach drei Jahren von 220 Euro je Brillenglas (un-

ter 6 Dioptrien) oder 250 Euro je Glas (ab 6 Dioptrien) beihilfefähig. 

f) Für die Ersatzbeschaffung einer Brille oder von Kontaktlinsen mit Ausnahme einer 

Prismenbrille reicht anstelle der ärztlichen Verordnung die Refraktionsbestimmung 

durch eine Augenoptikerin oder einen Augenoptiker aus. Die Aufwendungen für die 

Refraktionsbestimmung sind bis zu 13 Euro je Sehhilfe beihilfefähig. 

g) Aufwendungen für ein Brillengestell (auch die Reparaturkosten des Gestells) sind 

bis zu 70 Euro sowie die Einschleifkosten der Brillengläser in das Gestell bis zu ei-

nem Betrag von 25 Euro je Glas beihilfefähig. 



h) Aufwendungen für Sonnenbrillen sind nur bei zwingender medizinischer Indikation 

beihilfefähig. Mehraufwendungen für phototrope Gläser (zum Beispiel Colormaticglä-

ser, Umbramaticgläser) sind nur bei Albinismus, Pupillotonie und totaler Aniridie 

(Fehlen der Regenbogenhaut) beihilfefähig. 

i) Soweit Schüler (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) während des Sportunter-

richts ärztlich begründet Sportbrillen tragen müssen, sind die Aufwendungen beihilfe-

fähig. 

j) Aufwendungen für eine Bildschirmbrille, ein Brillenetui sowie eine Brillenversiche-

rung sind nicht beihilfefähig. 

14. Therapiedreirad, Therapietandem, Handy-Bike und Roll-Fiets 

Beihilfefähig ist der Grundpreis der jeweils einfachsten Ausführung des Hilfsmittels. 

Von diesem Grundpreis ist als Selbstbehalt für die häusliche Ersparnis der Anschaf-

fung eines Hilfsmittels ohne Elektrounterstützung 700 Euro (für Kinder bis zur Vollen-

dung des 14. Lebensjahres 300 Euro) in Abzug zu bringen. Für ein Hilfsmittel mit 

Elektrounterstützung (medizinische Notwendigkeit muss hinreichend begründet sein) 

ist ein einheitlicher Selbstbehalt in Höhe von 2 000 Euro in Abzug zu bringen. Auf 

Grund der jeweiligen Körperbehinderung notwendige Zusatzkosten für Sonderaus-

stattungen sind dem Grundpreis hinzurechnen. 

 
 

Abschnitt III 
 
Nicht beihilfefähig sind unter anderem folgende Gegenstände: 

1. Adju-Set/-Sano, Auffahrrampen (gegebenenfalls beihilfefähig im Rahmen des § 5e 

Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW), Angorawäsche, Anti-Allergene-Matratze, 

Aqua-Therapie-Hose, Augenheizkissen, Autofahrerrückenstütze, Autokindersitz für 

nicht behinderte Kinder, Autokofferraumlifter, Autolifter. 

2. Badewannengleitschutz/-kopfstütze/-matte, Basaltthermometer, Bandscheiben-

matratzen, Bauchgurt, Bestrahlungsgeräte/- lampen zur Selbstbehandlung, Bidet, 

Bill-Wanne, Brückentisch. 

3. (frei) 

4. Dusche. 

5. Einkaufsnetz, Einmalhandschuhe, es sei denn, sie sind bei regelmäßiger Kathete-

risierung, zur endotrachialen Absaugung, im Zusammenhang mit sterilem Ansaugka-

theter oder bei Querschnittsgelähmten zur Darmentleerung erforderlich, Eisbeutel 

und –kompressen, Elektrische Zahnbürste, Elektro-Luftfilter, Elektronic-Muscle-Con-

trol (EMC 1000), Erektionshilfen, Ergometer, Ess- und Trinkhilfen, Expander. 

6. Fieberthermometer, Fußgymnastik-Rolle, Fußwippe (zum Beispiel Venentrainer). 



7. Garage für Krankenfahrzeuge, Gesundheitsschuhe. 

8. Handtrainer, Hängeliege, Hantel (Federhantel), Hausnotrufsystem (gegebenenfalls 

beihilfefähig im Rahmen des § 5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW), Hautschutz-

mittel, Heizdecke/ -kissen, Hilfsgeräte für die Hausarbeit, Höhensonne, Hörkissen, 

Hörkragen Akusta-Coletta. 

9. Intraschallgerät (Schallwellengerät), Inuma-Gerät (alpha, beta, gamma), Ionisie-

rungsgeräte (zum Beispiel Ionisator, Pollimed 100), Ionopront (Permox-Sauerstoffer-

zeuger). 

10. (frei) 

11. Katzenfell, Knickfußstrumpf, Knoche Natur-Bruch-Slip, Kraftfahrzeuge einschließ-

lich behindertengerechter Um- und Einbauten, Kreislaufgerät, Krankenunterlagen, es 

sei denn  

a) sie sind in direktem Zusammenhang mit der Behandlung einer Krankheit erforder-

lich (Blasen- oder Darminkontinenz im Rahmen einer Dekubitusbehandlung oder bei 

Dermatitiden), 

b) neben der Blasen- oder Darminkontinenz liegen so schwere Funktionsstörungen 

vor (zum Beispiel Halbseitenlähmung mit Sprachverlust), dass sonst der Eintritt von 

Dekubitus oder Dermatitiden droht), 

c) die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird damit wieder ermöglicht. 

12. Language-Master, Luftreinigungsgeräte. 

13. Magnetfolie, Monophonator, Munddusche. 

14. Nackenheizkissen. 

15. Öldispersionsapparat. 

16. Pulsfrequenzmesser. 

17. (frei) 

18. Rotlichtlampe, Rückentrainer. 

19. Salbenpinsel, Schlaftherapiegerät, Schuhe (soweit nicht in Abschnitt II Nummer 

11 aufgeführt), Spezialsitze, Spirometer, Spranzbruchband, Sprossenwand, Sterilisa-

tor, Stimmübungssystem für Kehlkopflose, Stockroller, Stockständer, Stufenbett, 

SUNTRONIC-System (AS 43). 

20. Taktellgerät, Tamponapplikator, Telefonverstärker, Telefonhalter, Therapeutische 

Wärme-/Kältesegmente. Treppenlifte (gegebenenfalls beihilfefähig im Rahmen des § 

5e Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW). 

21. Übungsmatte, Ultraschallgeräte, Urin-Prüfgerät. 



22. Venenkissen. 

23. Waage, WC-Sitz. 


